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1. Antragsgegenstand 

Der nicht technisch gesicherte Bahnübergang befindet sich außerorts in der Gemeinde Markt 
Wolnzach auf der Gemarkung Wolnzach. Ein Feldweg, nahe der Ortsstraße Wendenstraße, 
kreuzt hier die eingleisige, nicht elektrifizierte Nebenbahn 5383 im Bahn-km 4,651. Die Stre-
cke 5383 verläuft von Rohrbach (Ilm) nach Wolnzach Markt. 
 
Beantragt wird die ersatzlose Auflassung des Bahnübergangs. 
 

2. Planrechtfertigung 

Durch die Auflassung des BÜ wird die Sicherheit erhöht. Weiterhin können die bisher durch 
den Feldweg angedienten Flurstücke anderweitig erreicht werden. Der BÜ wird daher nicht 
mehr benötigt. 
 

3. Varianten und Variantenvergleich 

Das Vorhaben nicht durchzuführen steht als Alternative zur beantragten Auflassung zur 
Wahl. Da der BÜ jedoch aktuell nicht mehr genutzt wird, ist die Auflassung des BÜ folgerich-
tig. 
 

4. Beschreibung des vorhandenen Zustandes 

Der Bahnübergang ist nicht technisch gesichert. Die Sicherung wird mittels Pfeifen der Trieb-
fahrzeuge, Andreaskreuze und Übersicht gewährleistet. 
 
Der BÜ ist von den Außenschienen bis an die Bahngrenzen mit Asphalt befestigt. Zwischen 
den Schienen befinden sich Strail-Platten. 
 
Das Oberflächenwasser wird über unbefestigte Bankette abgeleitet. 
 
Der Oberbau besteht aus Schienen 49E5 mit Stahltrogschwellen. Im Bereich des Bahnüber-
gangs sind B 90 Schwellen verlegt. Der Oberbau wurde mit dem Schotter im Jahr 2013 er-
neuert. 

Durch die Gemeinde Markt Wolnzach wurde bereits ein Zaun mit Beschilderung am Bahn-
übergang errichtet, siehe ergänzende Unterlage E2. Der Zaun verhindert ein Überfahren 
bzw. Übertreten der Schienen im BÜ Bereich. Der Bahnübergang diente unter anderem dem 
Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt (WWA) in der Vergangenheit dazu, das links der Bahn be-
findliche Flurstück (Nr. 1013) zu erreichen. Derzeit erfolgt dies über die in der Nähe befindli-
chen BÜ (km 4,387 und km 4,887). 
 

5. Beschreibung des geplanten Zustandes 

5.1.  Oberbau 

Die Strailplatten werden zurückgebaut und das Regelprofil wird hergestellt. 
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5.2. Leit- und Sicherungstechnik 

Die dem BÜ zugehörigen Pfeiftafeln und Andreaskreuze werden zurückgebaut. 
 

5.3. Straßenbau und verkehrsorganisatorische Maßnahmen 

Im Straßenbau sind keine gesonderten Maßnahmen erforderlich. Bisherige Nutzer des BÜ 
(Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt, Fußgänger oder Radfahrer) können über die in der Nähe 
befindlichen Bahnübergänge km 4,387 und km 4,887 die Gleise queren. 
 

5.4. Entwässerung 

Das angrenzende Gelände wird so profiliert, dass die Entwässerung sichergestellt ist. 
 

6. Tangierende Planungen 

Abhängigkeiten zu anderen Bauvorhaben sind nicht bekannt. 
 

7. Temporär zu errichtende Anlagen 

Eine separate Ausweisung einer temporären Baustelleneinrichtungsfläche ist aufgrund der 
geringfügigen Rückbauarbeiten nicht erforderlich. 
 

8. Baudurchführung 

Die Erschließung der Baustelle ist über das öffentliche Straßen-Netz und Bahn-Netz gege-
ben. Der BÜ kann mit kleineren Fahrzeugen (< 3,5 to) über den parallel zur Bahn verlaufen-
den Geh- und Radweg sowie über die Wendenstraße erreicht werden. 

Die Durchführung der Maßnahme ist für das Jahr 2020 geplant. 

Die Bauzeit beträgt ca. 2 Tage. 
 

9. Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 

Für das Vorhaben wurde ein Screening-Verfahren nach § 3c UVPG – Anhang II-1 (Bagatell-
fallerklärung) in Verbindung mit dem EBA-Leitfaden durchgeführt (siehe ergänzende Unter-
lage E1). Danach wurde festgestellt, dass keine UVP-Pflicht besteht, da keine erheblichen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Die Umwelterklärung muss in diesem Fall 
nicht vorgelegt werden. 
 

10. Weitere Rechte und Belange 

10.1. Kabel und Leitungen 

Da nur oberflächennahe Arbeiten ausgeführt werden, sind eventuell vorhandene erdverlegte 
Leitungen nicht betroffen. 
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10.2. Straßen und Wege 

Rechts der Bahn grenzt an den BÜ ein mit einer wassergebundenen Decke befestigter 
Feldweg, der zur Wendenstraße führt. Links der Bahn führt der gleiche Feldweg zu dem pa-
rallel zur Bahn verlaufenden Geh- und Radweg. 
 

10.3. Kampfmittel 

Da nur oberflächennahe Arbeiten ausgeführt werden ist eine Bestätigung der Kampfmittel-
freiheit nicht erforderlich. 
 

10.4. Entsorgung von Aushub- und Abbruchmaterial 

Die Entsorgung erfolgt nach dem bahninternen Leitfaden. Abtransport und Entsorgung wer-
den über bestehende Rahmenverträge mit präqualifizierten und güteüberwachten Unter-
nehmen abgewickelt. 
Bei der Entsorgung der Abfälle werden die gesetzlichen Bestimmungen durch die DB Netz 
AG eingehalten. 
Eventuell auftretende gefährliche Abfälle werden ausschließlich über zertifizierte Entsor-
gungsfachbetriebe nach den Vorgaben des KrW- bzw. AbfG schadlos entsorgt. 
Der Entsorgungsnachweis ist unabhängig von der Gefährlichkeit der Abfälle der DB Netz AG 
zu übergeben. 
 

11. Abkürzungen 

A1…   Schrankenantriebe mit Schrankenbaum 

ABS 48  Ausbaustrecke München - Lindau 

AMF   Aufmerksamkeitsfeld 

AVV   Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

Bf   Bahnhof 

BSH   Betonschalthaus 

BÜ   Bahnübergang 

BÜSA   Bahnübergangssicherungsanlage 

BwVz   Bauwerksverzeichnis 

DIN   Deutsches Institut für Normung 

EBO   Eisenbahn- Bau und Betriebsordnung 

ESTW   Elektronisches Stellwerk 

EVU   Eisenbahn-Verkehrsunternehmen 

EIU   Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen 

EG   Empfangsgebäude 

FF   Flächenfreisetzung 

Gbf   Güterbahnhof 

GRi   Gegenrichtung (in Richtung der fallenden Kilometrierung) 
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GSM-R  Global System for Mobile Communications – Rail 

(Mobilfunksystem der DB) 

HET   Hilfseinschalttaste 

Hp   Haltepunkt 

i.F.   innenliegender Falz 

IBB   Immobilienbestandseinheit 

KT   Kabeltopf 

KTB   Kabeltiefbau 

KrW-/AbfG  Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 

L1…   Akustische Warneinrichtung 

LBP   Landschaftspflegerischer Begleitplan 

l.d.B.   Links der Bahn 

LRA   Landratsamt 

LSG   Landschaftsschutzgebiet 

LST   Leit- und Sicherungstechnik 

OL   Oberleitung 

PSS   Planumsschutzschicht 

PZB   Punktförmige Zugbeeinflussung 

r.d.B.   Rechts der Bahn 

Ri   Richtung (in Richtung der aufsteigenden Kilometrierung) 

RIL   Richtlinie 

RS   Rangierschalter 

S1…   Straßensignal mit Lichtzeichen am Bahnübergang 

saP   spezielle artenrechtliche Prüfung 

StBA   Straßenbauamt 

StVO   Straßenverkehrsordnung 

Stw   Stellwerk 

St   Staatsstraße 

UNB   Untere Naturschutzbehörde 

ÜS   Überwachungssignal 

VNB   Versorgungsnetzbetreiber 

VzG   Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten 

Z   Verkehrszeichen 
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